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3. Art. 3 erhält folgende Fassung:

¹Artikel 3

(1) Berufsangehörige, die vor dem In-Kraft-Treten
des ¾nderungsstaatsvertrags vom 30. Mai/21. Juni
2005 nicht Mitglieder der Bayerischen Apotheker-
versorgung waren, obgleich sie der Apotheker-
kammer des Saarlandes angehört haben oder die
Voraussetzungen des Artikels 1 Satz 2 in der Fas-
sung dieses ¾nderungsstaatsvertrags erfüllt haben,
gelten in entsprechender Anwendung bereits be-
stehender satzungsrechtlicher Regelungen von der
Pflichtmitgliedschaft in der Bayerischen Apothe-
kerversorgung als befreit, wenn sie nicht innerhalb
eines Jahres ab dem In-Kraft-Treten dieses ¾nde-
rungsstaatsvertrags erklären, dass sie Mitglieder
der Bayerischen Apothekerversorgung sein wol-
len.

(2) Die nach bisherigen Bestimmungen des Staats-
vertrags begründeten Pflichtmitgliedschaften sowie
erteilten Befreiungen bleiben aufrechterhalten.ª

4. Art. 9 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

¹(1) 1Die Apothekerkammer des Saarlandes über-
mittelt der Bayerischen Apothekerversorgung Na-
men, Geburtsdatum, Anschrift und Datum der Be-
rufszulassung derjenigen Apotheker, die Pflicht-
mitglieder der Apothekerkammer des Saarlandes
wurden. 2Sie teilt ferner das Datum der Beendi-
gung der Pflichtmitgliedschaft in der Apotheker-
kammer des Saarlandes mit.ª

Artikel 2

1Dieser Staatsvertrag bedarf der Ratifikation. 2Er tritt
nach Zustimmung der verfassungsmäûig zuständigen
Organe der vertragschlieûenden Länder am ersten
Tag des Monats in Kraft, der auf den Austausch der
Ratifikationsurkunden folgt.

Artikel 3

Das Bayerische Staatsministerium des Innern und das
Ministerium für Justiz, Gesundheit und Soziales des
Saarlandes werden ermächtigt, den durch Artikel 1
geänderten Staatsvertrag übereinstimmend mit neuer
Artikelfolge neu bekannt zu machen und Unstimmig-
keiten des Wortlauts zu beseitigen.

München, den 30. Mai 2005

Für den Freistaat Bayern
Der Staatsminister des Innern

Dr. Beckstein

Saarbrücken, den 21. Juni 2005

Für das Saarland
Der Minister

für Justiz, Gesundheit und Soziales

Hecken

Verordnungen

315 Verordnung
über das Naturschutzgebiet Wadrilltal bei Wedern

Vom 18. November 2005

Auf Grund des § 17 Saarländisches Naturschutzgesetz
in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März
1993 (Amtsbl. S. 346, 482), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 23. Juni 2004 (Amtsbl. S. 1550), verordnet
das Ministerium für Umwelt:

§ 1

Schutzgebiet

(1) Das im Folgenden näher bestimmte Gebiet mit ei-
ner Gröûe von ca. 152 ha wird zum Naturschutzgebiet
erklärt; es trägt die Bezeichnung Naturschutzgebiet
¹Wadrilltal bei Wedernª.

(2) Das Naturschutzgebiet liegt im Tal der Wadrill
zwischen Gehweiler, Wedern und Wadern-Mitte.

Das Naturschutzgebiet umfasst die Grundstücke:

Stadt Wadern

Gemarkung Gehweiler

Nördliche Fläche auf der Karte:

Flur 6,

Nr. 5/1, 17/3, 21/1, 19/2, 19/1, 17/4, 16/1 bis 13/1, 11, 9,
8, 7/1, 362/1, 359/1, 355/1, 354/1, 353, 352, 351/1, 347/1,
346/1, 345, 344, 343/1, 340/1, 337/1, 336/1, 334/1, 330/1,
329/1, 328/1, 328/2, 326/1, 323/1, 320/1, 306/1 bis 306/3,
307/1, 307/2, 308/1, 309/1, 311/1, 311/2, 312/1, 317/1,
319, 305/2, 364/2, 329/2, 372/1, 368/1, 364/1, 377/1,
240/1, 244/1, 245/1, 250/1, 250/2, 254/1, 238,

sowie Teile aus Nr. 233/1, 235/2, 305/1, 302/1, 292/1,
290/1, 374/1, 375/3, 376/1, 377/2, 383/1, 382/1, 47/1,
25/2, 25/1

Flur 5,

Nr. 3/1 bis 7/1, 8 bis 11, 12/1 bis 14/1, 15 bis 21, 22/1,
22/2, 23 bis 34, 35/1, 35/2, 36 bis 49, 50/1, 50/2, 51 bis
53, 56/1, 57/1, 58/3, 58/5, 59/1 bis 64/1, 65/3, 65/5, 66/1,
67/1, 68/3, 68/5

Gemarkung Wedern

Flur 2,

Nr. 101, 100/2, 141/6, 146/4, 147/2, 147/3, 149/1, 152/1,
162/1 bis 160/1, 158/1, 242/1, 117/1, 118/2, 256/34,
119/1, 119/3, 120, 122/1, 122/2, 124/1, 124/2, 124/4, 183,
184/1, 181/2, 191/1, 178/1, 177/1, 169/1 bis 171/1, 171/2,
167/1, 167/2, 227/1, 227/2, 238/1, 235/1, 246/1, 248/1,
249, 250/1, 254/1, 255/1 bis 255/3, 202/1, 209, 210/1,
211/1, 213/1, 216/1, 218/1, 218/2, 219/1 bis 222/1, 222/2,
223, 224, 225/1, 256/82, 256/44, 256/74, 256/78, 256/46
bis 256/57,

sowie Teile aus Nr. 256/58, 256/12, 256/80, 256/81,
116/2, 140/4, 141/5, 181/1, 121/3,
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305 Verordnung über das Naturschutzgebiet 
 „Wadrilltal“ (N 6407-302)

Vom 7. November 2016

Auf Grund des § 20 Absätze 1 und 3 des Saarländi-
schen Naturschutzgesetzes vom 5. April 2006 (Amtsbl. 
S. 726) in Verbindung mit § 22 Absätze 1 und 2, § 23 
und § 32 Absätze 2 und 3 des Bundesnaturschutzgeset-
zes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) in der jeweils 
geltenden Fassung verordnet das Ministerium für Um-
welt und Verbraucherschutz:

Präambel

Natura 2000-Gebiete sind Bestandteil eines europaweit 
verpflichtenden Schutzge bietsnetzes zum Schutz be-
sonderer Lebensräume und Arten. Die Mitglied staaten 
haben für ihren Anteil an Natura 2000-Gebieten Maß-
nahmen zu ergreifen, um diese Gebiete als besondere 
Schutzgebiete endgültig unter Schutz zu stellen.

Ziel der FFH- und Vogelschutzrichtlinie ist der länder-
übergreifende Schutz gefähr deter wild lebender Pflan-
zen- und Tierarten zur Erhaltung der biologischen Viel-
falt (Biodiversität), das heißt der Vielfalt der Arten, der 
genetischen Vielfalt und der Viel falt der Ökosysteme.

Ziel der Natura 2000-Gebiete ist ausdrücklich nicht die 
Aufgabe der Nutzung, son dern der Erhalt artenreicher, 
naturnah bewirtschafteter Kulturlandschaften mit ihrer 
hohen Artenvielfalt. Die Landbewirtschaftung ist also 
erwünscht und oftmals notwendig um den „günstigen 
Erhaltungszustand“ der natürlichen Lebensräume und 
Arten zu ge währleisten.

Der Betrachtungs- und Beurteilungszeitraum be-
gann dabei jeweils mit der Anerken nung eines Natura 
2000-Gebietes durch die EU-Kommission.

Grundstückseigentümer und Bewirtschafter haben die 
Aufgabe durch eine verant wortliche Nutzung der Flä-
chen dazu beizutragen, dass sich der ökologische Zu-
stand nicht verschlechtert (Verschlechterungsverbot).

Die Wahrung des günstigen Erhaltungszustandes wird 
vorrangig durch Regelungen zur Bewirtschaftung in 
der Verordnung gesichert. Die weiteren Erhaltungszie-
le – Wie derherstellung und Entwicklung eines günsti-
gen Erhaltungszustandes – sollen in erster Linie durch 
einen mit den Bewirtschaftern abgestimmten Manage-
mentplan erreicht werden.

Ein wirkungsvolles Gebietsmanagement ist für den er-
folgreichen Schutz der Lebens räume und Arten unver-
zichtbar.

Regelungen, die die Landbewirtschaftung einschrän-
ken, werden durch finanzielle Hilfen für die Bewirt-
schafter sinnvoll ergänzt.

Die Europäische Union eröffnet durch die Verab-
schiedung der Agenda 2000 finan zielle Möglichkei-
ten für landwirtschaftliche Betriebe, die durch eine 
naturschutzge rechte Wirtschaftsweise auch in FFH- 
und Vogelschutzgebieten zur Erhaltung von Lebens-
raumtypen und Arten beitragen.

Fördermöglichkeiten bestehen grundsätzlich durch den 
Europäischen Landwirt schaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raumes (ELER) und das Finanzie-
rungsinstrument für die Umwelt (LIFE).

Um den an die Natura 2000-Gebiete gestellten Er-
wartungen gerecht zu werden, ist in den Natura 
2000-Richtlinien geregelt, dass alle sechs Jahre in den 
Mitgliedstaaten eine Berichterstattung über den Erfolg 
der in den FFH-Gebieten durchgeführten Schutzmaß-
nahmen erfolgen muss.

Dieser Bericht muss zudem die wichtigsten Ergebnis-
se des allgemeinen Monitorings beinhalten. Kommt 
ein Mitgliedsstaat seinen aus den europäischen Richt-
linien er wachsenen Verpflichtungen nicht nach, 
existiert ein EU-rechtliches Kontroll- und Sankti-
onsinstrumentarium in Form von Beschwerde- und 
Vertragsverletzungsverfah ren.

§ 1 
Schutzgebiet

(1) Das im Folgenden näher bestimmte Gebiet mit ei-
ner Größe von ca. 167 ha wird zum Naturschutzgebiet 
erklärt. Es trägt die Bezeichnung Naturschutzgebiet 
„Wadrilltal“ (N 6407-302) und ist Teil des Netzes Natu-
ra 2000 (§ 31 Bundesnaturschutzgesetz) als Gebiet von 
gemein schaftlicher Bedeutung gemäß der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung 
der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 22.07.1992 S. 7) 
und als Europäisches Vogelschutz gebiet gemäß der 
Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. November 2009 über die Er-
haltung der wildlebenden Vogelarten (ABl. L 20 vom 
26. Januar 2010 S. 7) in der jeweils geltenden Fassung.

Das Schutzgebiet gliedert sich in zwei Teilflächen 
nördlich von Wadern und nördlich von Wadrill und 
liegt in der Stadt Wadern, Gemarkungen Gehweiler, 
Wadern, Wadrill und Wedern.

(2) Das Schutzgebiet ist in der anliegenden Übersichts-
karte, die Bestandteil dieser Verordnung ist, durch 
schwarze Umrandung gekennzeichnet. Die flurstück-
genaue Abgrenzung ist in Detailkarten 1 : 2.000 mit 
Flurstücknummern und Randsignatur, die ebenfalls 
Bestandteil dieser Verordnung sind, wiedergegeben. 
Diese Karten und der Verordnungstext werden im Mi-
nisterium für Umwelt und Verbraucherschutz – Obers-
te Naturschutzbehörde –, Saarbrücken, verwahrt. Eine 
weitere Ausfertigung befindet sich bei der Stadt Wa-
dern. Verordnungstext und Karten können bei den ge-
nannten Stellen eingesehen werden.

(3) In den Detailkarten werden, soweit dies für die 
Anwendbarkeit nachfolgender Regelungen erfor-
derlich ist, die Lebensraumtypen und deren Erhal-
tungszustände nach Anhang I und Artvorkommen nach 
Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG dargestellt.

(4) Das Schutzgebiet wird an den Hauptzugängen 
durch das Schild „Naturschutzge biet“ gekennzeichnet, 
dessen Aufstellung und Bestand die Eigentümer und 
Nutzungsberechtigten von Grundstücken zu dulden 
haben.
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zu erwarten ist, kann das Landesamt für Umwelt- und 
Arbeitsschutz Anordnungen tref fen, um die Erhal-
tung oder Wiederherstellung des Erhaltungszustandes 
sicher zustellen.

§ 7 
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 52 Absatz 1 Num-
mer 5 des Saarländischen Natur schutzgesetzes handelt, 
wer in dem Schutzgebiet vorsätzlich oder fahrlässig 
gegen Regelungen der §§ 3 oder 4 verstößt.

§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung 
im Amtsblatt des Saarlandes in Kraft. Gleichzeitig tritt 

die Verordnung über das Naturschutzgebiet „Wadrill-
tal bei Wedern“ vom 18. November 2005 (Amtsbl. 
S. 1875) in der derzeit geltenden Fassung außer Kraft. 
Auf den in § 1 dieser Verordnung bezeichneten Flä-
chen tritt gleichzeitig die Verordnung zum Schutze 
von Landschaftsteilen im Saarland vom 1. März 1952 
(Amtsbl. S. 602) in der derzeit geltenden Fassung au-
ßer Kraft.

Saarbrücken, den 7. November  2016

Der Minister für Umwelt 
und Verbraucherschutz

Jost
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 — Anlage —

±
Anlage
zur Verordnung über das Naturschutzgebiet
N 6407-302

Wadrilltal
vom

0 480 960 1.440 1.920240
Meter

Hinweis:
Topographische  Hintergrundkarte Maßstab 1:25000
Erfassungsmaßstab des Gebietes Maßstab 1:1000
(Daher kommt es zu Abweichungen in der Darstellung)

vom 7. November 2016




